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Liste der Tatigkeiten
Allgemeiner Teil

In dieser Liste sind die Kategorien der Téatigkeiten im Sinne des § 1 angefuhrt. Zu der jeweiligen
Tatigkeit gehort in jedem Fall auch die Reinigung der hierfirr eingesetzten Gerate und Maschinen, soweit
nicht anderes bestimmt ist.

Beschichten ist jede Tétigkeit, bei der durch einfachen oder mehrfachen Auftrag eine oder mehrere
Schichten eines Beschichtungsstoffes auf eine Oberflache aufgebracht werden. Hiezu z&hlt nicht die
Beschichtung von Tragerstoffen mit Metallen durch elektrophoretische und chemische Verfahren. Wird
im Zuge der Beschichtungstétigkeit derselbe Artikel in einer beliebigen Technik auch bedruckt, so gilt
das Bedrucken als Teil der Beschichtungstétigkeit.

Spezieller Teil
1. Drucken

Jede Tatigkeit zur Reproduktion von Text und bzw. oder Bildern, bei der mit Hilfe von Bildtrdgern
Farbe auf beliebige Oberflachen aufgebracht wird. Hiezu gehdren auch die Aufbringung von Klarlacken
und Beschichtungsstoffen innerhalb einer Druckmaschine und die Laminierung im Zuge von
Druckverfahren. Von dieser Verordnung werden ausschlieBlich die folgenden Druckverfahren erfasst:
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1.1 Heatset-Rollenoffset

Eine Rollendrucktatigkeit, bei der die druckenden und nichtdruckenden Bereiche der Druckplatte auf
einer Ebene liegen. Unter Rollendruck ist zu verstehen, dass der Bedruckstoff von einer Rolle und nicht
in einzelnen Bogen der Maschine zugefiihrt wird. Der nichtdruckende Bereich ist wasserannahmeféhig
und damit farbabweisend, wéhrend der druckende Bereich farbannahmeféhig ist und damit Druckfarbe an
die zu bedruckende Oberflache abgibt. Das bedruckte Material wird in einem Heil3trockenofen
getrocknet.

1.2 Hlustrationstiefdruck

Rotationstiefdruck fur den Druck von Magazinen, Broschiren, Katalogen oder ahnlichen Produkten,
bei dem Druckfarben auf Toluolbasis verwendet werden.

1.3 Sonstige Druckverfahren
1.3.1 Rotationstiefdruck

Eine Drucktatigkeit, bei der ein rotierender Zylinder eingesetzt wird, dessen druckende Bereiche
vertieft sind und bei der flissige Druckfarben verwendet werden, die durch Verdunstung des
Losungsmittels trocknen. Die Vertiefungen flllen sich mit Druckfarbe. Bevor der Bedruckstoff mit dem
Zylinder in Kontakt kommt und die Druckfarbe aus den Vertiefungen abgegeben wird, wird die
Uberschissige Druckfarbe von den nichtdruckenden Bereichen abgestrichen.

1.3.2 Flexodruck

Ein Druckverfahren, bei dem Druckplatten aus Gummi oder elastischen Photopolymeren, deren
druckende Teile erhaben sind, sowie fllssige Druckfarben eingesetzt werden, die durch Verdunstung des
Ldsungsmittels trocknen.

1.3.3 Rotationssiebdruck

Eine Rollendrucktatigkeit, bei der die Druckfarbe mittels Pressen durch eine porése Druckform, bei
der die druckenden Bereiche offen und die nichtdruckenden Bereiche abgedeckt sind, auf die zu
bedruckende Oberflache ubertragen wird. Dabei werden nur flussige Druckfarben verwendet, die durch
Verdunstung des Losungsmittels trocknen. Unter Rollendruck ist zu verstehen, dass der Bedruckstoff von
einer Rolle und nicht in einzelnen Bogen der Maschine zugefuihrt wird.

1.3.4 Laminierung im Zuge einer Drucktatigkeit
Das Zusammenkleben von zwei oder mehr flexiblen Materialien zur Herstellung von Laminaten.
1.3.5 Klarlackauftrag

Eine Tatigkeit, bei der auf einen flexiblen Bedruckstoff ein Klarlack oder eine Klebeschicht zum
spateren VerschlieRen des Verpackungsmaterials aufgebracht wird.

2. Reinigung der Oberflachen von Materialien oder Produkten

Jede Tatigkeit mit Ausnahme Chemisch-Reinigung, bei der mit Hilfe von nicht halogenierten
organischen Lgdsungsmitteln Oberflachenverschmutzungen von Materialien, auch durch Entfetten,
entfernt werden. Eine Téatigkeit, die mehrere Reinigungsschritte vor oder nach einer anderen Téatigkeit
umfasst, gilt als eine Oberflachenreinigungstétigkeit. Diese Téatigkeit bezieht sich nicht auf die Reinigung
der Geréte, sondern auf die Reinigung der Oberflache der Produkte.

3. Fahrzeugreparaturlackierung

Jede Tatigkeit einschlieBlich der damit verbundenen Entfettungstatigkeiten zur

a) Lackierung von Kraftfahrzeugen gemal der Richtlinie 70/156/EWG (ABI. L 42 vom 23. 2.
1970 S 1), zuletzt gedndert durch die Richtlinie 2000/40/EG (ABI. L 203 vom 10. 8. 2000, S 9),
oder eines Teils dieser Kraftfahrzeuge im Zuge einer Reparatur, Konservierung oder
Verschonerung auBerhalb der Fertigungsanlagen oder

b) urspriinglichen Lackierung von Kraftfahrzeugen gemdR der Richtlinie 70/156/EWG oder eines
Teils diese Kraftfahrzeuge mit Hilfe von Produkten zur Reparaturlackierung, sofern dies
aulerhalb der urspriinglichen Fertigungsstrale geschieht oder

c) Lackierung von Anhéangern (einschlielich Sattelanhdngern) der Klasse O nach der Richtlinie
70/156/EWG.

4. Bandblechbeschichtung

Jede Tatigkeit bei der Bandstahl, rostfreier Stahl, beschichteter Stahl, Kupferlegierungen oder
Aluminiumbénder in einem Endlosverfahren entweder mit einer filmbildenden Schicht oder
einem Laminat Uiberzogen werden.
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5. Sonstige Beschichtung
5.1 Beschichten von sonstigen Metall- oder Kunststoffoberflachen

Jede Tétigkeit, bei der Metall- oder Kunststoffoberflachen einschlieRlich Schiffe, Flugzeuge usw.
beschichtet werden.

5.2 Beschichten von Textil-, Gewebe-, Folien- oder Papieroberflachen

5.2.1 Jede Tatigkeit zur Veredelung von Textilien und Geweben durch Beschichten, Bedrucken oder
Imprégnieren. Das Bedrucken beinhaltet ua. den Tiefdruck, den Filmdruck und den Thermodruck.

5.2.2 Jede Tatigkeit zur Veredelung von Folien- oder Papieroberflachen durch Beschichten einschlieBlich
Impréagnierung und Appretierung.

6. Wickeldrahtbeschichtung

Jede Tatigkeit zur Beschichtung von metallischen Leitern, die zum Wickeln von Spulen in
Transformatoren und Motoren verwendet werden.

7. Holzbeschichtung

Jede Tatigkeit, bei der durch einfachen oder mehrfachen Auftrag eine (zusammenhdangende) Schicht
auf Oberflachen von Holz oder Holzwerkstoffen aufgebracht wird.

8. Chemisch-Reinigung

Jede Tétigkeit, bei der nichthalogenierte Lésungsmittel in einer VOC-Anlage zur Reinigung von
Kleidung, Heimtextilien und &hnlichen Verbrauchsgutern eingesetzt werden, mit Ausnahme der
manuellen Entfernung von Flecken in der Textil und Bekleidungsindustrie.

9. Holzimpragnierung
Jede Tétigkeit, mit der Nutzholz konserviert wird.
10. Lederbeschichtung
Jede Tatigkeit zur Beschichtung von Leder.
11. Schuhherstellung
Jede Tétigkeit zur Herstellung vollstandiger Schuhe oder von Schuhteilen.
12. Holz- und Kunststofflaminierung
Jede Téatigkeit des Zusammenklebens von Holz oder Kunststoff zur Herstellung von Laminaten.
13. Klebebeschichtung

Jede Tatigkeit, bei der ein Klebstoff auf eine Oberflache aufgebracht wird, mit Ausnahme der
Aufbringung von Klebeschichten oder Laminaten im Zusammenhang mit Druckverfahren oder der unter
Ziffer 12 genannten Tatigkeiten.

14. Herstellung von Beschichtungsstoffen, Klarlacken, Druckfarben und Klebstoffen

Die Herstellung der obengenannten End- und Zwischenprodukte, soweit diese in derselben
Betriebsanlage hergestellt werden, durch Mischen von Pigmenten, Harzen und Klebstoffen mit
organischen Ldsungsmitteln oder anderen Tragerstoffen. Hierunter fallen auch das Dispergieren und
Prédispergieren, die Einstellung der Viskositat und der Ténung sowie die Abfillung des Endprodukts in
Behalter.

15. Kautschukumwandlung

Jede Tatigkeit des Mischens, Zerkleinerns, Kalandrierens, Extrudierens und Vulkanisierens
natlrlichen oder synthetischen Kautschuks und Hilfsverfahren zur Umwandlung von natirlichem oder
synthetischem Kautschuk in ein Endprodukt einschliellich der Gummierung von Materialien.

16. Extraktion von Pflanzendl oder tierischem Fett sowie Raffination von Pflanzendl

Jede Tatigkeit zur Extraktion von Pflanzendl aus Samen oder sonstigen pflanzlichen Stoffen, die
Verarbeitung von trockenen Rickstdnden zur Herstellung von Tierfutter, die Klarung von Fetten und
Pflanzendlen, die aus Samen, pflanzlichem und bzw. oder tierischem Material gewonnen wurden.

17. Herstellung von Arzneimitteln

Die chemische Synthese, Fermentierung und Extraktion sowie die Formulierung und die
Endfertigung von Arzneimitteln und, sofern an demselben Standort hergestellt, von Zwischenprodukten.
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18. Serienbeschichtung von Kraftfahrzeugen, Fahrerhdusern, Nutzfahrzeugen, Bussen oder
Schienenfahrzeugen

18.1 Serienbeschichtung von Kraftfahrzeugen

Eine Téatigkeit zum Serienbeschichten von Fahrzeugen der Klasse M1 gemal der Richtlinie
70/156/EWG, sowie der Klasse N1, sofern sie in der gleichen VOC-Anlage wie Fahrzeuge der Klasse M1
lackiert werden.

18.2 Serienbeschichtung von Fahrerhdusern

Eine Tétigkeit zum Serienbeschichten von Fahrerhdusern sowie allen integrierten Abdeckungen fiir
die technische Ausristung von Fahrzeugen der Klassen N2 und N3 gemaR der Richtlinie 70/156/EWG.

18.3 Beschichtung von Nutzfahrzeugen

Eine Tétigkeit zum Beschichten von Nutzfahrzeugen der Klassen N1, N2 und N3 gemal der
Richtlinie 70/156/EWG, jedoch ohne Fahrerhduser.

18.4 Beschichtung von Bussen

Eine Tatigkeit zum Beschichten von Bussen der Klassen M2 und M3 gemafR der Richtlinie
70/156/EWG.

18.5 Beschichtung von Schienenfahrzeugen
Jede Téatigkeit zum Beschichten von Schienenfahrzeugen.

Schlagworte
Metalloberflache, Textiloberflache, Gewebeoberflache, Folienoberflache, Holzlaminierung, Endprodukt

Zuletzt aktualisiert am
26.02.2026
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Dokumentnummer
NOR40276370

www.ris.bka.gv.at Seite 4 von 4



	Anhang 1
	(§ 1, § 2 Z 28, § 3 Abs. 2 bis 4, § 8)
	Liste der Tätigkeiten
	1. Drucken
	1.1 Heatset-Rollenoffset
	1.2 Illustrationstiefdruck
	1.3 Sonstige Druckverfahren
	2. Reinigung der Oberflächen von Materialien oder Produkten
	3. Fahrzeugreparaturlackierung
	4. Bandblechbeschichtung
	5. Sonstige Beschichtung
	5.1 Beschichten von sonstigen Metall- oder Kunststoffoberflächen
	5.2 Beschichten von Textil-, Gewebe-, Folien- oder Papieroberflächen
	6. Wickeldrahtbeschichtung
	7. Holzbeschichtung
	8. Chemisch-Reinigung
	9. Holzimprägnierung
	10. Lederbeschichtung
	11. Schuhherstellung
	12. Holz- und Kunststofflaminierung
	13. Klebebeschichtung
	14. Herstellung von Beschichtungsstoffen, Klarlacken, Druckfarben und Klebstoffen
	15. Kautschukumwandlung
	16. Extraktion von Pflanzenöl oder tierischem Fett sowie Raffination von Pflanzenöl
	17. Herstellung von Arzneimitteln
	18. Serienbeschichtung von Kraftfahrzeugen, Fahrerhäusern, Nutzfahrzeugen, Bussen oder Schienenfahrzeugen
	18.1 Serienbeschichtung von Kraftfahrzeugen
	18.2 Serienbeschichtung von Fahrerhäusern
	18.3 Beschichtung von Nutzfahrzeugen
	18.4 Beschichtung von Bussen
	18.5 Beschichtung von Schienenfahrzeugen


